










mobile Wissenschaftler unterstützen. Denn bei aller Hilfe im Vorfeld: Die eigentliche

Beratungsarbeit findet vor Ort statt; dort, wo die Wissenschaftler forschen. Langfristiges

Ziel muss daher sein, die Beratungskompetenz an Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen für die spezifischen Bedürfnisse hoch mobiler Akademiker noch stärker auszu-

bauen. Zweimal jährlich nehmen etwa einhundert Forscherberater an den

Veranstaltungen von EURAXESS Deutschland teil, wo sie mit neuen Entwicklungen ver-

traut gemacht werden – sei es mit der veränderten Aufnahmepraxis im Zuge der For-

scherrichtlinie, sei es mit der Regelung von Steuern und Sozialversicherung bei hoch

mobilen Wissenschaftlern. Auch neue EU-Regelungen wie etwa die Partnerschaft für

Forscher werden in diesem Rahmen behandelt. 

Ziel dabei ist es, die Forscherberater fortzubilden, zu vernetzen und sie über die Mög-

lichkeiten des europaweiten Netzwerks zu informieren. Gleichzeitig geht es darum,

immer wieder Verschränkungen zu anderen Beteiligten im Umfeld der Forschermobilität

herzustellen, etwa zu Ausländerbehörden, zum Bundesamt für Migration und Flücht-

linge, zur Deutschen Rentenversicherung oder zur Hochschulrektorenkonferenz.

Als Spin-Off wurde im Jahr 2006 der Wettbewerb „Welcome Centres" ins Leben geru-

fen und 2008 wiederholt. Ausgezeichnet wurden Universitäten, die mit originellen Kon-
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zepten dafür sorgen, dass international mobile Wissenschaftler optimal integriert wer-

den und sich unbelastet von administrativen Aufgaben ganz ihrer Forschung widmen

können.

Darüber hinaus trägt EURAXESS Deutschland auch zur wissenschaftspolitischen De-

batte im Zusammenhang mit der Forschermobilität bei. Dabei fließen die Erfahrungen

aus der Unterstützung einzelner Akademiker, aus Gesprächen mit den Forscherberatern

und aus dem regelmäßigen Austausch mit den europäischen Partnern in die Diskus-

sionen mit Ministerien und öffentlichen Stellen ein.

Fünf Jahre nach seiner Gründung steht das Netzwerk heute dafür, dass Forschungsauf-

enthalte in Europa nicht mehr an fehlender Information scheitern sollten. Die Fragen

und Probleme, mit denen sich die Wissenschaftler an die Berater wenden, zeigen aber

auch eins ganz deutlich: wie viel noch getan werden muss, um die Mobilitätshindernisse

für Forscher endgültig aus dem Weg zu räumen.

p Dr. Barbara Sheldon ist bei der Alexander von Humboldt-Stiftung die Leiterin von 
EURAXESS Deutschland

Klare Perspektiven schaffen: Wer mobil ist,

braucht Information und Beratung



s gibt einige Fragen, die kommen immer wieder: „Wenn mein Arbeitsver-

trag ausläuft und ich Deutschland verlasse, bekomme ich dann Geld von

der Rentenversicherung zurück?“ – „Ist es ein Unterschied, ob ich in der EU bleibe

oder außerhalb der EU arbeite?“ – „What is the difference between Deutsche

Rentenversicherung and Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder?“ 

Der Informationsbedarf zu diesem Themenfeld ist immens, das wird bei dem 

Welcome Centre schnell deutlich.

Es wurde an der Universität Bonn als zentrale Anlaufstelle für ausländische For-

scher im Januar 2007 eingerichtet. Im Wettbewerb „Welcome Centres“ der 

Alexander von Humboldt-Stiftung, der Deutschen Telekom-Stiftung und des 

Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft hat das Konzept eine Aus  zeich -

nung bekommen und wurde in den vergangenen zwei Jahren mit finanzieller 

Unterstützung dieser Organisationen umgesetzt. Aufgabe vom Welcome Centre

ist die Beratung und Unterstützung von ausländischen Forschern und 

deren Familien – und zwar bei allen Fragen, die mit der Organisation des Auf -

enthalts und dem alltäglichen Leben in Deutschland zu tun haben. Die Beratungs-

einrichtung ist aber mehr als eine direkte Anlaufstelle für die ausländischen 

Gäste: Sie wurde gerade auch zur Unterstützung für die Betreuer in den Instituten

WISSENSLÜCKEN FÜLLEN UND BEWUSSTSEIN SCHAFFEN

Tina Odenthal

Die Universität Bonn setzt für ihre ausländischen Wissenschaftler auf 

individuelle Beratung – und baut parallel dazu ein breites Informations-

system auf, in dem sie das Fachwissen bündelt. Der Schlüssel zum 

Erfolg liegt dabei in der systematischen Kooperation mit externen 

Spezialisten
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konzipiert, die ja meist als Erste mit den Fragen und Problemen des ausländischen

Personals konfrontiert werden. Seit Projektbeginn sind inzwischen knapp 500 

Anfragen bearbeitet worden. Neben Unterstützung bei Wohnungssuche und 

Kinderbetreuung besteht der größte Informationsbedarf im Zusammenhang 

mit Formalitäten, insbesondere zu Einreise, Aufenthaltserlaubnis und eben der 

Sozialversicherung. 

Das Welcome Centre versteht sich als erster Ansprechpartner und als Schnittstelle

zwischen den verschiedenen relevanten Akteuren. Durch die Bündelung von 

Anfragen an einem zentralen Punkt ist es möglich, Synergien herzustellen und ei-

gene Kompetenzen aufzubauen. So können die Mitarbeiter viele Fragen inzwi-

schen selbst beantworten. Rechtliche Probleme und komplexe Themen aber wer-

den weiterhin von externen Fachleuten bearbeitet, an die solche Fragen

weitergeleitet werden können. Bei Bedarf stehen sie mit ihrem Know-how der

Klientel auch unmittelbar zur Verfügung.

Gerade die Rentenversicherung ist ein sehr komplexes Thema, zu dem derzeit 

weder die Personalabteilung noch das Welcome Centre eine vertiefte fachliche

Beratung leisten können. Der Ansatz liegt daher in der Kooperation mit der Be -

ratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in Bonn. Dort gibt es spezielle
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Ansprechpartner, die sich gezielt um die ausländische Klientel kümmern und auch

Beratungsgespräche auf Englisch führen können. Das Welcome Centre rät 

den Gastwissenschaftlern, sich spätestens zur Abreise aus Deutschland dort einen

Termin geben zu lassen und sich über Rentenansprüche oder mögliche Beitrags-

erstattungen zu informieren.

Neben dieser ganzjährig bestehenden Beratungsmöglichkeit ist es erklärtes Ziel

vom Welcome Centre, die Bedeutung des Themas Rentenversicherung stärker ins

Bewusstsein zu rücken. Dazu werden Informationsveranstaltungen und Einzelbe-

ratungsgespräche mit der Deutschen Rentenversicherung direkt an der Uni Bonn

durchgeführt. Wie bedeutsam das ist, hat die erste Veranstaltung zu diesem Thema

im Oktober 2008 nochmals bestätigt: In den Evaluationsbögen stuften mit 97 Pro-

zent beinahe alle Befragten ihre bisherige Kenntnis über die Rentenver sicherung

als gering oder sogar sehr gering ein. Der Bedarf an Informationen ist also enorm

– entsprechend positiv fiel die Resonanz auf die Veranstaltung aus. Nicht nur für

die Universität Bonn, sondern auch für die Deutsche Rentenver sicherung war die-

ses englischsprachige Angebot ein Novum.
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Es besteht sicherlich noch Potential im weiteren Ausbau englischer Informations-

und Beratungsangebote bei den Versicherungsanbietern; nicht nur bei der 

Deutschen Rentenversicherung, sondern auch bei Trägern der betrieblichen Ver -

sicherung. Wichtig ist auch, ausländischen Wissenschaftlern einen Überblick über

das gesamte Rentenversicherungssystem und die verschiedenen Akteure zu 

geben. So waren vielen Veranstaltungsteilnehmern die Unterschiede zwischen 

gesetzlicher Rente, betrieblicher Rente und privaten Zusatzversicherungen nicht

klar. Wünschenswert wäre zum Beispiel ein Pool von englischsprachigen Ex per -

ten, die speziell geschult werden, um Vorträge über das Sozialversicherungssystem

vor wissenschaftlichem Personal aus dem Ausland zu halten. Sie könnten dabei 

besonders auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe eingehen, für die Mobilität über

Grenzen hinweg zur normalen Karriereentwicklung gehört.

p�Tina Odenthal ist Projektleiterin des Welcome Centre an der Universität Bonn
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er Rechtsstatus aller Angestellten an niederländischen Universitäten beruht

auf einem Rahmentarifvertrag. Darin sind Regeln für Gehälter, Arbeitszeiten,

Urlaubsansprüche und die Alterssicherung festgelegt. Deshalb muss jeder, der für eine

niederländische Universität arbeitet, obligatorisch einen Arbeitsvertrag bekommen.

Wenn der Angestellte von einem anderen Arbeitgeber bezahlt wird, sei es inner- oder

außerhalb der Niederlande, muss ihm die niederländische Universität für diese Zeit einen

unbezahlten Vertrag aushändigen.

Beim großen Rentenversicherungssystem, das sich an Arbeitnehmer im öffentlichen

Dienst und im Bildungssegment richtet, sind alle Angestellten zur Mitgliedschaft ver-

pflichtet – auch die etwa 7.000 Doktoranden. Die Prämie wird zu zwei Dritteln vom Ar-

beitgeber, zum restlichen Drittel vom Arbeitnehmer getragen. Wechselt der Mitarbeiter

zu einer anderen niederländischen Universität, läuft der Vertrag weiter. Verlässt er 

für seine neue Stelle den öffentlichen Dienst oder den Bildungssektor, dann hat er 

das Recht, seine gesammelten Ansprüche in den Pensionsfond des neuen Arbeitgebers

zu überführen.

Um die Mobilität zwischen verschiedenen Hochschulen auch auf der formalen Seite zu

erleichtern, gibt es eine Reihe von Bestimmungen. Wenn ein Akademiker ein Stipendium

bekommt und bereits Angestellter an einer niederländischen Hochschule ist, läuft sein

EIN ARBEITSVERTRAG FÜR ALLE

Ben Geerts 

In den Niederlanden bekommen alle Forscher einen Arbeitsvertrag –
auch, wenn sie als Gastwissenschaftler kommen. Das erleichtert die
Eingliederung ins Rentensystem und verhindert eine Diskriminierung
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Arbeitsvertrag weiter. Sein Stipendium kann er dann in Absprache mit dem Dekan der

Fakultät antreten. Ein Wissenschaftler, der außerhalb der Niederlande arbeiten möchte,

kann sich auch für maximal zwölf Monate freistellen lassen, wenn er einen regulären

Arbeitsvertrag mit einer ausländischen Universität hat. In der Zeit kann er weiterhin

Mitglied im niederländischen Pensionsfond bleiben, über die Beitragszahlungen lässt

sich üblicherweise eine Einigung mit der Heimat-Hochschule erzielen.

Kommt ein ausländischer Wissenschaftler mit einem Stipendium an eine niederländische

Universität, so bekommt auch er einen Arbeitsvertrag. Die Universität nutzt einen Teil

des Stipendiums, um sein Gehalt zu zahlen – dadurch wird der ausländische Forscher

zugleich Mitglied im Pensionsfond. Wenn er seine Stelle wieder verlässt, hat er zwei

Möglichkeiten: Entweder er nimmt die gesammelten Pensionsansprüche zu seinem

neuen Arbeitgeber mit oder er friert sie ein und bekommt dann im Alter von 65 Jahren

eine Rente ausgezahlt. Mit einigen Ländern in Europa gibt es darüberhinaus spezielle

Vereinbarungen über den Transfer von Pensionsleistungen.

Außerdem ist es möglich, ein Abkommen zwischen zwei Hochschulen zu schließen, wenn

ein ausländischer Forscher in die Niederlande kommt. Damit bleibt der Forscher weiterhin

Angestellter seiner Heimathochschule und bekommt von ihr sein Gehalt ausgezahlt.

Damit kann er in seiner gewohnten Versicherung bleiben. Die niederländische Universität

erstattet der Partnereinrichtung natürlich die Kosten und stellt dem Forscher einen un-

bezahlten Arbeitsvertrag aus.

p Dr. Ben Geerts arbeitet bei der niederländischen Universitätsvereinigung 
VSNU in Den Haag
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ie Alfred-Kastler-Stiftung ist im Jahr 1993 von der französischen Akademie

der Wissenschaften gegründet worden. Im Jahr 2002 ist sie Teil der Cité

internationale universitaire de Paris geworden, einer gemeinnützigen Stiftung, die

öffentlich zugelassen ist. Die Kastler-Stiftung hat sich zwei vorrangige Ziele gesetzt:

Es geht darum, ausländischen Forschern erstens ihren Frankreich-Aufenthalt zu 

erleichtern und zweitens mit ihnen in Kontakt zu bleiben, auch wenn sie schon

längst wieder anderswo in der Welt arbeiten. Finanziert wird die Arbeit vor allem

von der französischen Regierung und von den Regionalbehörden im Elsass. 

Hinter der Stiftungsidee steht der humanistische Ansatz des Namensgebers 

Alfred Kastler, der die Mobilität, den Zugang zum Wissen und den kulturellen 

Austausch fördern wollte.

Um diesen internationalen Austausch voranzutreiben, bietet die Kastler-Stiftung

allen ausländischen Wissenschaftlern eine Reihe von kostenfreien Diensten an, die

den Aufenthalt in Frankreich erleichtern sollen. Damit will sie vor allem einen Beitrag

dazu leisten, die Gäste schneller in Frankreich heimisch werden zu lassen, damit

sie ihren Umzug nach Frankreich möglichst weitreichend nutzen können. Auf der

Homepage der Stiftung bekommen die Forscher schon vor ihrer Ankunft speziell

zugeschnittene Informationen und werden gleichzeitig durch die Verwaltungs -

EINE STIFTUNG ALS DIENSTLEISTER 

Vincent de Graauw 

In Frankreich bündelt eine zentrale Einrichtung das Know-how 

in Sachen Alterssicherung. Wer als Gastforscher kommt, kann sich 

deshalb gleich an seine Arbeit machen – um die Bürokratie 

kümmern sich andere
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formalitäten gelotst, die in Frankreich auf sie warten. Wer sich elektronisch regi-

striert, eröffnet sich damit den Zugang zu personalisierter Hilfestellung in der 

Bürokratie sowie zu speziell ausgehandelten Tarifen bei unterschiedlichen Versiche-

rungen. Weiterhin gibt es Unterstützung bei den nötigen ersten Schritten wie der

Kontoeröffnung. Auch die vorübergehende Unterbringung in Frankreich kann 

organisiert werden.

Um den ausländischen Forschern möglichst gut helfen zu können, passt die 

Kastler-Stiftung ihre Dienste regelmäßig an – und so wie andere Dienstleister auch

legt sie Wert auf höchste Qualität. Zu diesem Zwecke ist sie ständiges Mitglied 

einer Arbeitsgruppe zur Qualitätssicherung, die von der Europäischen Kommission

geleitet wird. Auf dieser Ebene geht es darum, einen europaweiten Erfahrungsaus-

tausch zu initiieren und so andere Good-Practice-Beispiele kennenzulernen.

Mit Blick auf die Sozialversicherungs-Angelegenheiten und vor allem auf die fran-

zösischen Altersvorsorgesysteme kann die Kastler-Stiftung den ausländischen 

Forschern dabei helfen, die zuständigen örtlichen Stellen zu kontaktieren. Das fran-

zösische Sicherungssystem basiert auf zwei verbindlichen Beiträgen, die zu leisten

sind, der ersten und der zweiten Säule. Jeder ausländische Forscher, der als bezahlte

Arbeitskraft in Frankreich tätig ist, bezahlt in Abhängigkeit von seinem Gehalt eine

Sozialabgabe, das gleiche tut sein Arbeitgeber. Wenn der Forscher in Rente gehen

will, muss er dazu verschiedene Institutionen kontaktieren: die Sozialversicherungs-

Verwaltung für die staatliche Rente, aber auch ein oder zwei private Organisationen

für die zusätzliche Versorgung. Diese Einrichtungen zahlen die Pensionssumme 

einmal pro Quartal jeweils getrennt aus. Wenn die Forscher ihre Rentenbeiträge in

verschiedenen europäischen oder außereuropäischen Ländern geleistet haben, kann

die Kastler-Stiftung sie auch in diesem Fall beraten und unterstützen.

p Vincent de Graauw ist Legal Expert bei der Fondation Nationale Alfred Kastler 
in Straßburg 
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s ist ein beispielloser Verbund, an dem Tausende von US-Hochschulen, For-

schungseinrichtungen und Organisationen beteiligt sind: die Teachers In-

surance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund (TIAA-CREF),

eine Finanzdienstleistungsgesellschaft, die zu den größten Unternehmen der USA

zählt. Als nicht-staatliche Lösung kann sie möglicherweise eine flexible Antwort

auf die schwierige Frage der Altersvorsorge einer überdurchschnittlich von Mobi-

lität geprägten Berufsgruppe geben – zumal die historischen Rahmenbedingungen

für Hochschulmitarbeiter in den USA eine interessante Parallele zu der gegen -

wärtigen Situation der Akademiker in Europa aufweisen.

Die kontinentaleuropäischen Staaten haben schon im 19. Jahrhundert Systeme

der staatlich gesicherten Altervorsorge etabliert, also weit früher als  in den 

Vereinigten Staaten. Wenn in den USA staatliche Ansätze gewählt wurden, sind

diese meistens von einzelnen Bundesstaaten ausgegangen. Das hängt – abgese-

hen von soziokulturellen Unterschieden – vor allem mit dem föderalen Charakter

der  Vereinigten Staaten zusammen. Sie waren schon historisch dezentral

organisiert und sind es bis heute geblieben.

Eine Antwort auf die Frage nach der sozialen Sicherung musste deshalb wohl aus

dem privaten Sektor kommen, weil der Staat selbst rechtlich nicht handeln konnte

EINE LÖSUNG OHNE STAAT

Jared Sonnicksen 

In den USA ist die Situation von mobilen Wissenschaftlern schon 

vor mehr als 90 Jahren verbessert worden – mit einer privatwirtschaft-

lichen Gesellschaft, die eng mit wissenschaftlichen Einrichtungen 

zusammenarbeitet. So lassen sich bis heute die Klippen des föderalen

Systems umschiffen

E
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oder politisch nicht handeln wollte. Drängend wurden die Probleme gerade im

universitären Bereich; für die Professoren war die Situation schwieriger als etwa

für Arbeitnehmer in Produktionsbetrieben oder Angestellte im öffentlichen Dienst.

Schon damals nämlich war die Mobilität im akademischen Milieu kein fremdes

Brauchtum, sondern schlicht eine Notwendigkeit. Deshalb kam der Mangel an ei-

ner hochschulübergreifenden oder gar einer landesweit einheitlichen Einkom-

menssicherung für den Ruhestand einer schweren Bürde für Akademiker gleich.

An dieser Stelle kommt der Stahlmagnat Andrew Carnegie ins Spiel, der durch

sein wohltätiges Engagement berühmt wurde, etwa in Bereichen wie der Finan-

zierung von Bibliotheken und Universitäten. Er erkannte den Bedarf an einer spe-

ziellen, auf die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Berufsgruppe zugeschnittenen

Pensionskasse. Sie würde es den Hochschulen ermöglichen, hervorragende Leh-

rende und Forschende zu rekrutieren und vor allem zu halten.

Vor diesem Hintergrund gründete die Carnegie-Stiftung im Jahre 1918 die TIAA,

die wiederum von der Carnegie Corporation of New York ein Startkapital von einer

Million US-Dollar erhielt. Schon nach dem ersten Jahr ihrer Existenz hat die als
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Lebensversicherungsgesellschaft gegründete TIAA mit ihren Produkten für Hoch-

schulmitarbeiter mehr als dreißig institutionelle Kunden gewonnen.

Früh setzte die neue Versicherungsgesellschaft auf eine Beitragsfinanzierung ge-

koppelt mit einer konservativen Anlagestrategie. Diese Kombination ermöglichte

es ihr, die Weltwirtschaftskrise nicht nur zu überleben, sondern in dieser Zeit sogar

zu expandieren. Im Jahr 1952 trat das Unternehmen in eine neue Phase ein: Der

College Retirement Equities Fund wurde ins Leben gerufen und ermöglichte es

dem vergrößerten Unternehmen, die Beiträge nun auch in anderen Finanzproduk-

ten wie etwa Aktien anzulegen. Auslöser für den Strategiewechsel waren neue

Voraussetzungen: Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte das Wirtschaftswachstum

ein, die Lebenserwartung verlängerte sich immer weiter und die Zahl der Studie-

renden stieg rapide. Damit wuchs die Zahl der Hochschulen und der Kapitalbedarf

der TIAA-CREF erhöhte sich.

Diese Investitionsstrategie ist seitdem im Grunde beibehalten worden. Allerdings

ist die Mischung aus Aktien, Aktienfonds, Immobilien – also spekulativeren und

weniger riskanten Anlagen – diversifiziert worden; gleichzeitig hat die Gesellschaft

ein immer breiteres Spektrum an Produkten angeboten.

Dennoch arbeitet das Unternehmen zum größten Teil nicht gewinnorientiert, was

sich darin widerspiegelt, dass der geschäftliche Schwerpunkt nach wie vor bei

Klienten aus dem Hochschul- und Forschungsbereich sowie bei anderen gemein-

nützigen Einrichtungen liegt. Die Organisation hat inzwischen mehr als drei Mil-

lionen individuelle Kunden sowie Versicherungsnehmer, weiterhin sind ihr mehr

als 15.000 großteils wissenschaftliche Einrichtungen angeschlossen. Für Kunden

und Mitgliedsinstitutionen gibt es ein engmaschiges Beratungsnetzwerk, dessen

Mitarbeiter provisionsfrei arbeiten.

Noch bedeutsamer aber ist die nichtstaatliche, grenzüberschreitende Struktur des Un-

ternehmens. Sie ermöglicht es den Versicherungsnehmern und Pensionskassenkunden,
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die überwiegend aus Akademikern bestehen, sich in der Regel problemlos zwischen

Staaten und Einrichtungen zu bewegen. Somit erlaubt das System einen hohen Grad

an Portabilität.

Dadurch dürfte dieses Modell auch für den Europäischen Hochschulraum (EHEA) und

den Europäischen Forschungsraum (ERA) überlegenswert werden. Gerade vor dem Hin-

tergrund der historischen und systemischen Rahmenbedingungen, in denen die TIAA-

CREF entstanden ist, stellt sich die Frage, ob die europäischen Staaten mit einem

ähnlichen Modell nicht leichter die bestehenden Mobilitätshindernisse abbauen könn-

ten als durch eine Rentensystemangleichung und gegenseitige Anpassung. Denn die

historische Parallele ist unverkennbar: Nicht unähnlich den USA des frühen 20. Jahr-

hunderts bestehen in Europa ein Gemeinsamer Markt, eine Freihandelszone und ein

enger Austausch zwischen einigen Nicht-EU-Staaten und der EU, während die einzelnen

Länder in der Sozialpolitik ihre weitgehende Autonomie beibehalten haben. Dieses

hohe Gut müssten sie nicht einmal aufgeben. Aber wenn die europäischen Staaten die

grenzüberschreitende Mobilität fördern und die Konkurrenzfähigkeit von EHEA und

ERA erhöhen möchten, wird wohl kein Weg an dem Abbau von sozio-politischen Hin-

dernissen vorbeiführen.

p Jared Sonnicksen M.A. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für
Politische Wissenschaft und Soziologie in Bonn

Seit Jahrzehnten bewährt: In den USA kümmert sich ein 

privatwirtschaftlicher Fonds um mobile Wissenschaftler
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EINE STABILE BASIS FÜR JUNGE FORSCHER

Louise Ackers / Liz Oliver 

Die Botschaft an die Bildungsminister-Konferenz

in Leuven ist klar: Nötig ist eine sichere Beschäf-

tigungsperspektive für junge Wissenschaftler,

um ihnen eine solide Basis auch für die Alters-

vorsorge zu geben. Und: Auch im bestehenden

Rentensystem lässt sich vieles verbessern

er Titel schon deutet das Dilemma an: „Penalized for being mobile?“ war

das Seminar überschrieben, zu dem das Bologna-Zentrum der Hochschul-

rektorenkonferenz eingeladen hat. Mehr als 110 internationale Experten kamen 

zusammen – Regierungsvertreter, Sozialversicherungs-Experten, Abgesandte von

großen Pensionsfonds und Forschungsinstitutionen. In dieser Runde erarbeiteten

sie Vorschläge und Strategien zur Problemlösung.

Weitgehende Einigkeit herrschte darüber, die bestehende Infrastruktur als Grund-

lage für die notwendigen Veränderungen zu nehmen. Das zeugt zum einen von

Pragmatismus. Gleichzeitig ist allerdings zugleich ein deutlicher Ausdruck der Sorge,

dass viele der Faktoren, die das Verhältnis zwischen Mobilität und Alterssicherung

prägen, mit den heute typischen Forschungskarrieren zu tun haben und weniger

mit dem Versicherungssystem. Die Wissenschaftler wechseln in vielen Fällen aus

purer Notwendigkeit heraus von einer Stelle zur nächsten; häufig sind diese Posi-

tionen auch noch eher unattraktiv. Forschungseinrichtungen verlassen sich derzeit

stark auf zeitlich befristete Arbeitsverträge, um flexibel zu bleiben. Deshalb ist es

wichtig, dass für Forscher eine größere Stabilität der Arbeitsverhältnisse erreicht

wird, die aber zugleich die Flexibilität nicht zu sehr einschränken darf. Damit wäre

vor allem den Wissenschaftlern geholfen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen.
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Die Forschungsinstitutionen sollten sorgfältig ihren Bedarf an Arbeitskräften ab-

schätzen, wie es auch die EU-Direktive 1999/70/EC nahelegt. Darin wird festgehal-

ten, dass unbefristete Arbeitsverträge die Regel sein sollten, während Befristungen

nur dann sinnvoll sind, wenn sie dem Flexibilitätsbedürfnis von Arbeitgebern und

Angestellten gleichermaßen Rechnung tragen. Eine deutliche Sprache spricht in

diesem Zusammenhang die europäische Forscher-Charta und der Verhaltenskodex

für die Anstellung von Forschern. Zuverlässige Beschäftigungsbedingungen und

eine gute Bezahlung, so heißt es in dem Papier, vergrößerten die Autonomie gerade

von jungen Forschern – und erst das verschafft ihnen sowohl die notwendige Per-

spektive als auch den finanziellen Freiraum, um sich stärker mit der Altersvorsorge

zu beschäftigen.

Ein Hauptproblem aber bleibt bestehen, selbst wenn sich diese Forschungsbedin-

gungen verbessern: das Informationsdefizit. Viele Wissenschaftler verstehen schlicht

die Rentenversicherungs-Situation nicht und können nicht hochrechnen, welche 

finanziellen Auswirkungen ihre Mobilitätsentscheidung hat – und das gilt sowohl

für den Wechsel zwischen zwei Ländern als auch für den Sektorenwechsel zwischen

Wissenschaft und Wirtschaft innerhalb des gleichen Landes. Zum einen ist deshalb

ein größeres Vorwissen der Wissenschaftler dringend erforderlich, das zum Beispiel

in Form von verpflichtenden Seminaren zum festen Bestandteil des Doktorats 

gemacht werden könnte. Zum anderen sind auch die Institutionen in der Pflicht;

die Anbieter von Rentenversicherungen ebenso wie Stiftungen, Arbeitgeber und

staatliche Mobilitätszentren. Strittig ist dabei noch die Frage, wo die unterschied-

lichen Informationen gebündelt werden sollten. Gegen ein Mobilitätszentrum als

Anlaufstelle spricht die geographische Entfernung vom Arbeitsplatz des betroffenen

Forschers. Sinnvoll wäre es deshalb, die Personalabteilungen der jeweiligen Arbeit-

geber in die Pflicht zu nehmen. Hier könnten die Daten aus den unterschiedlichen

Quellen zusammenlaufen und dann für jeden Wissenschaftler zu einem umfassen-

den Informationspaket geschnürt werden. Wichtig ist dabei, dass die jungen 

Wis  senschaftler gleichberechtigt behandelt werden – unabhängig davon, welchen

arbeitsrechtlichen Status sie haben. Bei diesem Szenario käme den Mobilitäts  -

zentren die Aufgabe zu, die Mitarbeiter in den jeweiligen Personalabteilungen zu
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schulen und für die Besonderheiten im Bereich der Rentenversicherung zu 

sensibilisieren.

Die skizzierten Lösungen bauen auf das bestehende System auf und versuchen, die

vorhandenen Möglichkeiten besser zu nutzen. Das ist der Ansatz, der sich vermutlich

am schnellsten umsetzen lässt, um möglichst rasch die drängendsten Probleme zu

lösen. Darüber hinaus werden allerdings auch immer wieder Ideen diskutiert, die

auf neuen Konzepten basieren. Dazu gehört beispielsweise die Einführung von

neuen Rentenprodukten, die speziell auf die Bedürfnisse von mobilen Forschern zu-

geschnitten wären. Für die privaten Anbieter könnte das ein interessantes Ge-

schäftsfeld sein, zumal die Zahl der potenziellen Kunden immer weiter steigt. Eine

andere Idee wäre es, die Forschungsstiftungen stärker einzubinden und in einem

„Top-up“-Ansatz zu verpflichten, ihren Stipendiaten die Beiträge für die Altersvor-

sorge auszuzahlen. Im Gespräch ist darüber hinaus die Gründung von nationalen

Pensionsregistern. Kern dieser Einrichtungen ist eine verlässliche Datenbank, zu der

alle registrierten Nutzer einen Online-Zugang hätten. Dort könnten sie dann tages-

aktuell die Informationen über ihren Status in der Rentenversicherung abrufen. 

Ein weiterer Vorschlag, der regelmäßig ins Gespräch gebracht wird, ist die Gründung
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eines paneuropäischen Pensionsfonds speziell für Wissenschaftler. Unter Berück-

sichtigung aller nationalen Vorgaben und Steuergesetze könnte eine solche Insti-

tution die übergreifende Koordination übernehmen. Bis heute ist allerdings unge-

klärt, ob ein solcher transnationaler Ansatz nicht an den jeweiligen staatlichen

Bestimmungen scheitern würde.

Um in der Diskussion über die verschiedenen Ansätze einen Schritt weiterzukom-

men, haben die Experten bei der HRK-Tagung zur Wissenschaftlermobilität über

zwei konkrete Maßnahmen berichtet: eine Machbarkeitsstudie der EU-Kommission

zu einem paneuropäischen Pensionsfonds und eine allgemeine internationale Studie

zur Situation, um die weiteren politischen Entscheidungen auf eine stabilere Fak-

tengrundlage zu stellen.

p Prof. Louise Ackers hat den Lehrstuhl für Socio-Legal Studies an der Universität 
in Liverpool inne

p Dr. Liz Oliver ist Research Fellow an der Law School der Universität in Liverpool

          



ie europäische Diskussion um eine Hochschulreform tritt gerade in ihre

zweite Phase ein. Bis jetzt ging es in den Debatten vor allem um eines: für

Mobilität im Hochschul- und Forschungsraum zu werben und sie zu erleichtern, 

sowohl für Studierende als auch für Lehrende und Forscher. Dabei ist deutlich ge-

worden, dass der internationale wissenschaftliche Austausch an vielen Stellen noch

auf institutionelle Hürden stößt – und genau an dieser Stelle setzt die zweite Phase

der Diskussion an: Jetzt müssen diese nationalen Barrieren abgebaut werden, damit

sich der Hochschul- und Forschungsraum dynamisch weiterentwickeln kann.

Welche Bedeutung das weit über die Hochschulpolitik hinaus hat, liegt auf der Hand:

Europa würde als Ganzes von verbesserten Arbeitsbedingungen im Forschungsbe-

reich profitieren, denn gerade in diesem Segment werden Wandel und Innovation

geschaffen. Wenn es gelänge, überkommene nationale Restriktionen in den Sozial-

versicherungssystemen aufzulösen und gleichzeitig die positiven Elemente der be-

währten Absicherung zu erhalten, könnte Europa dadurch sogar von der Globali-

sierung profitieren – durch eine gesteigerte Attraktivität und eine erhöhte

Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg,

hoch qualifizierte Bewerber zu gewinnen und zu halten. Denn nur in einem geöff-

neten Hochschulraum kommt der unabdingbare Erfahrungsaustausch zwischen 

MEHR FREIZÜGIGKEIT WAGEN

Peter A. Zervakis

Der Abbau von Mobilitätshindernissen ist eine Aufgabe von 

entscheidender Bedeutung für Europa. Er verhilft der ganzen

Region zu mehr Wettbewerb und Innovation – ein entscheidender

Vorteil für Wissenschaft und Forschung
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Wissenschaftlern aus unterschied lichen Kulturen in Schwung – genauso, wie es der 

Gedanke des Bologna-Prozesses ist.

In der sogenannten „sozialen Dimension“ des Bologna-Prozesses sind Mobilitäts-

hindernisse vor allem für die große Gruppe der nicht entsandten, aber mobilitäts-

freudigen Wissenschaftler („free movers“) sichtbar geworden. Besonders die 

Bologna-Länder außerhalb der EU sind zudem in vielen Fällen vom Ost-West-

Entwicklungsgefälle stark betroffen. Solche systembedingten Inkompatibilitäten las-

sen sich am besten lösen, indem beispielsweise in den nationalen Sozialversiche-

rungssystemen übertragbare oder mitnehmbare Renten- und Pensionsansprüche in

die Altersversorgung eingeführt werden. Dabei sollte auch auf die Promovenden

und jungen Forscher Rücksicht genommen werden, die kein festes Anstellungsver-

hältnis haben.

Die Praxis hat gezeigt, dass für mobile Wissenschaftler – und zunehmend auch für

das nichtwissenschaftliche Personal – eine rasche, verlässliche und transparente In-

formation über ihren Sozialversicherungsschutz ausnehmend wichtig ist. Die Hoch-

schulen im Europäischen Hochschulraum und die jeweiligen Sozialversicherungs-

träger müssen deshalb künftig unbedingt die nötigen individuellen Informationen

und Beratungsangebote bereitstellen können. Gleichzeitig müssen bestehende Be-

ratungsmodelle in einer europaweiten Good-Practice-Initiative verglichen und ge-

gebenenfalls verbessert werden.

Diese Maßnahmen kosten einen großen Aufwand auf allen Ebenen, aber sie sind

kein Selbstzweck: Es geht um nichts Geringeres als die Wettbewerbs- 

und Innovationsfähigkeit der europäischen Wissenschaft.

p Dr. Peter A. Zervakis leitet das Bologna-Zentrum
bei der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

55

          



Rentensystem
Traditionell werden drei Säulen unterschieden. Die erste Säule bildet die gesetz-

liche Rentenversicherung, die zweite Säule die betriebliche (u. a. Zusatzversor-

gungskassen wie die VBL) und die dritte Säule die private Alterssicherung.

Deutsche Rentenversicherung (DRV)
Bei der DRV mit Sitz in Berlin sind in Prinzip alle deutschen wie ausländischen

Arbeitnehmer in Deutschland mit Ausnahme u. a. der Beamten und der meisten

Freiberufler pflichtversichert. Die Wanderarbeiterverordnung des Europäischen

Rates (EWG Nr. 1408/71) stellt sicher, dass die Versicherungszeiten aus mehreren

EU-Ländern bei der Berechnung der Rente von mobilen Arbeitnehmern berück-

sichtigt werden. Jeder EU-Mitgliedstaat, in dem ein Arbeitnehmer versichert war,

zahlt nach seinen Vorschriften eine eigene Rente aus. Deutschland hat außerdem

bilaterale Sozialversicherungsabkommen mit Drittstaaten wie etwa den USA, 

Israel und Australien geschlossen.

Beamtenversorgung
Beamte zahlen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein, sondern bekom-

men eine Pension aus dem öffentlichen Haushalt ihres Dienstherrn. Die Pension

wird durch die Höhe der letzten Bezüge und die Dauer der Dienstzeit individuell

errechnet. Zuständig für die Beamtenversorgung sind in der Regel die Landes-

ämter für Besoldung, Versorgung und Bezüge.

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
Wer ein Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst beim Bund oder in ei-

nem Bundesland aufnimmt, wird in der Regel über seinen Arbeitgeber bei der

Zusatzversorgungskasse VBL mit Sitz in Karlsruhe pflichtversichert. Sowohl der

Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer müssen monatliche Beiträge einzahlen.

Der Arbeitnehmer kann zusätzlich freiwillige Beiträge in die VBL einzahlen. Falls
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das Arbeitsverhältnis nach weniger als fünf Jahren endet, können die eingezahl-

ten Beiträge erstattet werden oder auf andere deutsche Zusatzversorgungskas-

sen, mit denen die VBL ein Abkommen hat, übertragen werden. Die Übertragung

von Rentenanwartschaften zwischen europäischen Zusatzversorgungskassen

wird angestrebt, ist aber bislang nur in Ausnahmefällen möglich. Befristet wis-

senschaftlich Beschäftigte können zwischen Pflichtversicherung und freiwilliger

(kapitalgedeckter) Versicherung in der VBL wählen, wenn sie ihr Arbeitsverhältnis

bei einem öffentlichen Arbeitgeber aufnehmen. Voraussetzungen für eine Be-

freiung von der Pflichtversicherung sind unter anderem, dass dieses erste Ar-

beitsverhältnis weniger als fünf Jahre dauert und dass der Beschäftigte bisher

noch nicht in einer Zusatzversorgungskasse pflichtversichert war. 

www.deutsche-rentenversicherung.de
www.vbl.de

Die Zentrale der Deutschen Rentenversicherung
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